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§ 1 Ziel der Richtlinie
(1) Der Dresden-Pass ist eine frei-
willige und zusätzliche Leistung 
der Landeshauptstadt Dresden für 
Einwohnerinnen und Einwohner 
mit geringem Einkommen und 
Vermögen.
(2) Der Dresden-Pass berechtigt 
unter anderem zum kostengüns-

tigeren Besuch von Kultureinrich-
tungen der Landeshauptstadt Dres-
den und des Freistaates Sachsen in 
der Stadt Dresden und dient der 
Legitimation bei der Inanspruch-
nahme von Vergünstigungen bei 
den in der Anlage aufgeführten 
Angeboten.
(3) Die Leistungen des Dresden-Pas-
ses sind stets nachrangig gegen-
über anderen rechtlichen An-
sprüchen, insbesondere Ansprüche 
aus Bundes- und Landesgesetz-
lichkeiten.
§ 2 Anspruchsberechtigte Per-
sonen
(1) Anspruchsberechtigt sind Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die 
ihre einzige Wohnung oder Haupt-
wohnung in der Landeshauptstadt 
Dresden haben. Die Gewährung 
des Dresden-Passes ist einkom-

mens- und vermögensabhängig.
(2) Die Anspruchsberechtigung 
ist gegeben, wenn ein aktueller 
Bezug einer der nachfolgenden 
Sozialleistungen (Transferleistun-
gen) vorliegt.
a) Leistungsbeziehende nach dem 
3. oder 4. Kapitel des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) – Sozialhilfe, in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022, 
3023), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 29. April 2019 
(BGBl. I S. 530) geändert worden ist,
b) Leistungsbeziehende nach dem 
Kapitel 3 Abschnitt 2 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
II) – Grundsicherung für Arbeit-
suchende in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 
(BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
29. April 2019 (BGBl. I S. 530) ge-
ändert worden ist,
c) Leistungsbeziehende nach dem 
Wohngeldgesetz (WoGG) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. September 2008 (BGBl. I 
S. 1856), das zuletzt durch Arti-
kel 22 Absatz 4 des Gesetzes vom  
11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) 
geändert worden ist und für alle 
nach § 6 WoGG zu berücksichti-
gende Haushaltsmitglieder,
d) Leistungsbeziehende nach dem  
§ 6 a Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) in der Fassung der Be-
kannt machung vom 28.  Ja -
nua r  2009 (BGBl .  I  S .  142, 
3177), das zuletzt durch Ar -
tikel 1 u. 2 des Gesetzes vom  
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Aufgrund von § 8 Abs. 2 Satz 1 in 
Verbindung mit § 8 Abs. 3 des Ge-
setzes über die Ladenöffnungszeiten 
im Freistaat Sachsen (SächsLadÖffG) 
vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. 
S. 338), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2017 (SächsGVBl. S. 658) wird vom 
Stadtrat der Landeshauptstadt Dres-
den verordnet:
§ 1
In der Landeshauptstadt Dresden 
dürfen Verkaufsstellen in der Zeit 
von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein:
1. am Sonntag, den 3. Mai 2020
anlässlich des Familienfestes „Neu-
städter Frühling“ 
im Stadtteil Innere Neustadt, inner-
halb des Bereiches: 
Königstraße, Jorge-Gomondai-Platz, 
Albertstraße, Köpckestraße, Große 
Meißner Straße
2. am Sonntag, den 7. Juni 2020
anlässlich des Stadtteilfestes „sankt 
pieschen“ 
im Stadtteil Pieschen-Süd, innerhalb 
der nachfolgend genannten Grenz-
straßen auf beiden Straßenseiten:
Oschatzer Straße, Torgauer Straße, 
Bürgerstraße zwischen Torgauer- 
und Oschatzer Straße sowie Kon-
kordienstraße zwischen Torgauer 

Straße und Konkordienplatz
3. am Sonntag, den 21. Juni 2020
anlässlich der Veranstaltung „Bunte 
Republik Neustadt“
im Stadtteil Äußere Neustadt, 
innerhalb der nachfolgend ge-
nannten Grenzstraßen auf beiden 
Straßenseiten: 
Königsbrücker Straße, Bautzner 
Straße, Prießnitzstraße, Bischofs-
weg 
4. am Sonntag, den 28. Juni 2020
anlässlich des „Elbhangfestes“
im Stadtbezirk Loschwitz, innerhalb 
des Bereiches und zu beiden Seiten:
der Dammstraße, Fidelio-F.-Fin-
ke-Straße, Winzerstraße, Pillnitzer 
Landstraße, des Körnerplatzes sowie 
der Grundstraße 1 und 2, des Veil-
chenweges 2, der Schillerstraße 3, 
Friedrich-Wieck-Straße 1 bis 11 und 
2 bis 12 und im Umfeld der Pillnitzer 
Landstraße zwischen Winzerstraße 
und Pillnitzer Platz einschließlich 
Schloss Pillnitz - August-Bocks-
tiegel-Straße
5. am Sonntag, den 20. September 
2020
anlässlich des „Prohliser Herbst-
festes“
im Stadtbezirk Prohlis, innerhalb 
des Bereiches:

zwischen Tornaer Straße, Reicker 
Straße, Mügelner Straße, Langer 
Weg auf beiden Straßenseiten sowie 
auf der Dohnaer Straße nördlich 
der B 172
§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese 
Verordnung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über die Ladenöffnungs-
zeiten im Freistaat Sachsen und 
können mit einer Geldbuße bis 5 
000 Euro geahndet werden.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft und 
gilt bis zum 31. Dezember 2020.

Dresden, 13. Dezember 2019

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 
SächsGemO:
Sollte diese Verordnung unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen 
sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Verordnung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der 
Verordnung verletzt worden sind,
3. die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen 
hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benann-
ten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 
3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend 
machen.

Dresden, 13. Dezember 2019

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister
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